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Liebe Leserinnen und Leser, 

 

wir melden uns zurück aus der Winterpause mit der ersten Ausgabe von Berlin Aktu-

ell in diesem Jahr. Diesmal blicken wir feierlich auf ein besonderes Jubiläum – 100 

Jahre Frauenwahlrecht – mit einem kurzen historischen Rückblick zurück.  

 

Weitere Themen dieser Ausgabe sind das neue Gesetz zur Erhöhung der Organspen-

derzahlen, um die Behandlungschancen schwerkranker Menschen zu verbessern, die 

Vorkehrungen der Regierung gegen einen ungeregelten EU-Austritt Großbritanniens, 

die Bund-Länder-Initiative für mehr Chancengerechtigkeit in Schulen sowie der be-

schlossene Gesetzentwurf des Bundesinnenministeriums zur Einstufung der Länder 

Georgien, Algerien, Marokko und Tunesien als sichere Herkunftsstaaten. 

 

Wir wünschen Ihnen und Euch hiermit viel Freude bei der Lektüre und einen guten 

Start ins neue Jahr 2019.  

 

Eure  

 

 

 

 

 

          Bärbel Bas        Mahmut Özdemir 
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TOP-THEMA 

100 Jahre Frauenwahlrecht. Rückbesinnung und Ausblick 
Das Frauenwahlrecht, einst von den Sozialdemokratinnen und Sozialdemokaten durchgesetzt, wird 100 

Jahre alt. Es ist der 19. Februar 1919, als die Sozialdemokratin Marie Juchacz sich an die Weimarer 

Nationalversammlung wendet. Ihre Worte „Meine Damen und Herren“ lösen laut Protokoll „Heiterkeit“ 

aus, doch Juchacz lässt sich nicht beirren: „Es ist das erste Mal, dass eine Frau als Freie und Gleiche 

im Parlament zum Volke sprechen darf, und ich möchte hier feststellen, ganz objektiv, dass es die Re-

volution gewesen ist, die auch in Deutschland die alten Vorurteile überwunden hat.“ Die alten Vorurteile, 

damit sind Vorurteile gegen Frauen gemeint. Vorurteile, aufgrund derer deutsche Frauen erst im No-

vember 1918 das aktive und passive Wahlrecht erhielten. Juchacz ist eine von 37 weiblichen Abgeord-

neten, die 1919 in die Nationalversammlung gewählt wurden. Ein Triumph – dem ein jahrzehntelanger 

Kampf vorausging. Lange spielte die Forderung nach dem Frauenwahlrecht keine Rolle für die deutsche 

Frauenbewegung. Die eine, große Frauenbewegung gab es nicht. 

 

Deutscher Verein für Frauenstimmrecht 

1902 gründeten Anita Augspurg und Lida Gustava Heymann den Deutschen Verein für Frauenstimm-

recht (später: Deutscher Verband für Frauenstimmrecht), den ersten Verband aus dem bürgerlichen 

Spektrum der Frauenbewegung, dessen Hauptziel das Frauenwahlrecht war. 1908 wurde in ganz 

Deutschland ein Vereinsgesetz verabschiedet, welches ein Verbot, das Frauen seit den 1850ern ein 

politisches Engagement in Vereinen untersagt hatte, aufhob: Frauen durften sich nun wieder frei verei-

nigen, versammeln und politischen Parteien beitreten. Diese Chance nutzten zahlreiche Frauen, schlos-

sen sich einer Partei an – und mussten enttäuscht feststellen, dass sie dort nicht immer mit offenen 

Armen empfangen wurden. Im 1914 begonnenen Ersten Weltkrieg sahen viele Frauenrechtlerinnen 

eine Chance für die Frauenbewegung, sich zu beweisen – zu zeigen, dass Frauen genauso nützliche 

und wichtige Mitglieder der Gesellschaft sind wie Männer. Wahlrechtsforderungen wurden deshalb zu-

nächst zurückgestellt, erst 1916 schlossen sich mehrere Verbände zum Deutschen Reichsverband für 

Frauenstimmrecht zusammen. Die Novemberrevolution 1918/1919 führte schließlich zur Einführung der 

parlamentarischen Demokratie in Deutschland: Durch ein am 12. November 1918 verabschiedetes Ge-

setz wurde das aktive und passive Wahlrecht für Bürgerinnen und Bürger ab 21 Jahren eingeführt.  

 

Nationalversammlung am 19. Januar 1919 

Zum ersten Mal nutzen konnten Frauen ihr neu errungenes Recht bei der Wahl zur Nationalversamm-

lung am 19. Januar 1919. 82,3 Prozent der wahlberechtigten Frauen gaben ihre Stimme ab, 8,7 Prozent 

der neuen Abgeordneten waren Frauen. Marie Juchacz, frisch gewählt, hielt am 19. Februar 2019 als 

erste Frau eine Rede vor dem Parlament. Sie machte deutlich: „Was diese Regierung getan hat, das 
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war eine Selbstverständlichkeit: sie hat den Frauen gegeben, was ihnen bis dahin zu Unrecht vorent-

halten worden ist.“ Um Juchacz zu ehren und an sie zu erinnern, verleiht die SPD-Bundestagsfraktion 

im Februar 2019 den Marie-Juchacz-Preis. Die SPD-Fraktion wird mobil machen für gleichberechtigte 

Teilhabe im Deutschen Bundestag und gibt damit ein klares Signal an die Länderparlamente und Stadt- 

und Gemeinderäte. Die Repräsentanz von Frauen in den Parlamenten muss eine der zentralen Fragen 

bei der anstehenden Wahlrechtsreform sein. 

 

GESUNDHEIT 

Leben retten: Strukturen bei der Organspende verbessern  
Eine Organtransplantation bedeutet für viele schwerkranke Menschen die einzige Möglichkeit auf Hei-

lung oder Linderung ihrer Beschwerden. Viele Menschenleben können durch eine Organspende geret-

tet werden. Während die Anzahl von Patientinnen und Patienten, die auf ein Spenderorgan warten, 

jährlich bei ungefähr 10.000 Personen liegt, ist die Zahl der Organspender seit 2012 rückläufig. Erst im 

vergangenen Jahr haben sich die Zahlen auf niedrigem Niveau leicht erholt. Häufig fehlt es den Kliniken 

an Zeit und Geld, um mögliche Spender zu identifizieren. Die Koalition hat sich in ihrem Koalitionsvertrag 

deshalb auf Folgendes verständigt: „Wir wollen die Zahl der Organspenden in Deutschland erhöhen. 

Dazu werden wir eine verbindliche Freistellungsregelung für Transplantationsbeauftragte schaffen und 

diese finanzieren. Die Organentnahme wird höher vergütet.“ Über einen entsprechenden Gesetzentwurf 

dazu hat am Donnerstag, 17.01.19, der Bundestag in erster Lesung debattiert (Drs. 19/6915). Demnach 

sollen die Organspendestrukturen in den so genannten Entnahmekrankenhäusern verbessert werden. 

Die Organentnahme und die Leistungen zur Vorbereitung werden besser vergütet. 

 

Freigestellte Transplantationsbeauftragte 

Dafür sieht der Gesetzentwurf unter anderem eine bundeseinheitliche Freistellungsregelung für die 

Transplantationsbeauftragten der Kliniken vor: Zukünftig sollen die Transplantationsbeauftragten antei-

lig von ihren sonstigen Aufgaben freigestellt werden. Der zeitliche Umfang der Freistellung ist abhängig 

von der Zahl der Intensivbehandlungsbetten im jeweiligen Krankenhaus. Außerdem sollen die Trans-

plantationsbeauftragten in ihren Einrichtungen Zugang zu den Intensivstationen erhalten und uneinge-

schränkten Einblick in Patientenakten bekommen, um das Spenderpotenzial besser auswerten zu kön-

nen. Ebenso legt der Gesetzentwurf eine pauschale Abgeltung für Leistungen fest, die die Krankenhäu-

ser im Rahmen einer Organspende erbringen. Auch die Freistellung der Transplantationsbeauftragten 

wird den Kliniken vollständig refinanziert. Mit der im Gesetzentwurf vorgesehenen Regelung zur Ange-

hörigenbetreuung soll schließlich auch der Austausch von anonymisierten Schreiben zwischen Organ-

empfängern und den nächsten Angehörigen des Organspenders klar geregelt werden.  
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EUROPA 

Gegen einen ungeregelten EU-Austritt Großbritanniens  
Dienstagabend hat das britische Parlament das von Premierministerin Theresa May und der EU aus-

gehandelte Brexit-Abkommen mit großer Mehrheit abgelehnt. Es droht ein ungeregelter Austritt Groß-

britanniens aus der EU mit unkalkulierbaren Folgen vor allem für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 

Am 29. März ist das Austrittsdatum. In einem langen Prozess hatten die Europäische Union und die 

britische Regierung das Austrittsabkommen verhandelt. Es sieht vor, dass nach dem formalen Austritt 

eine Übergangsphase beginnt, in der Großbritannien bis Ende 2020 weiter wie ein Mitgliedstaat behan-

delt wird, aber in den Entscheidungsprozessen auf EU-Ebene keine Mitsprache mehr hat. Der Bundes-

tag hat am Donnerstag, 17.01.19, ein Gesetz beschlossen, das für diesen Übergangszeitraum Rechts-

klarheit schafft (Drs. 19/5313). Das so genannte Brexit-Übergangsgesetz sieht vor, dass wenn im Bun-

desrecht von den EU-Mitgliedstaaten die Rede ist, auch Großbritannien dazu zählt – sofern keine der 

im Austrittsabkommen genannten Ausnahmen greift. 

 

Wirksamkeit nur bei gültigem Austrittsabkommen 

Zugunsten britischer und deutscher Staatsangehöriger wird außerdem unter bestimmten Bedingungen 

die doppelte Staatsbürgerschaft hingenommen, wenn sie vor Ablauf des Übergangszeitraums beantragt 

wird. Das soll auch dann gelten, wenn über die Einbürgerung erst nach Ablauf dieses Zeitraums ent-

schieden wird. Damit werden unbillige Härten für die Betroffenen vermieden, deren Lebensplanungen 

durch den Brexit sonst in Frage gestellt werden würden. Aber: Das Gesetz entfaltet nur Wirksamkeit, 

sofern das Austrittsabkommen ratifiziert wird; auf EU-Seite durch Europäisches Parlament und Minis-

terrat, auf britischer Seite entscheidet das Unterhaus. Für den Fall, dass das Vereinigte Königreich das 

Abkommen ablehnt und es zu einem ungeregelten Brexit kommt, hat die Bundesregierung jedoch wei-

tere Gesetzentwürfe vorbereitet, um Deutschland vor den massiven Störungen so weit als möglich ab-

zuschirmen. Diese Gesetzentwürfe werden die Abgeordneten in der nächsten Sitzungswoche in erster 

Lesung beraten. 

 

BILDUNG 

Mehr Chancengleichheit 
Jeder vierte Schüler hat Probleme mit dem Zugang zu Bildung und der Nutzung der Angebote. Für die 

SPD-Fraktion ist klar: Bildungserfolg darf nicht von der sozialen Herkunft oder dem Wohnort abhängen. 

SPD und CDU/CSU haben im Koalitionsvertrag eine Bund-Länder-Initiative verankert, die Schulen in 

benachteiligten sozialen Lagen und mit besonderen Aufgaben der Integration besser fördern soll. Ge-

rade diese Schulen sollten Leuchttürme sein bei der Bildungsvermittlung. Zugleich ist es der SPD-Bun-

destagsfraktion gelungen, eine Anschubfinanzierung von 2 Millionen Euro für dieses Vorhaben im Haus-

halt 2019 zu verankern. 
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Auftakt im Herbst 2019 

Gemeinsam haben die Koalitionsfraktionen nun einen Antrag in den Bundestag eingebracht, in dem sie 

die Bundesregierung auffordern, zügig ein Konzept für die Förderung von Schulen in benachteiligten 

Lagen zu entwickeln (Drs. 19/7027). Im Antrag heißt es zur Begründung: „Es ist eine gesamtgesell-

schaftliche Herausforderung und Aufgabe, allen Kindern mehr Chancen durch gute Schulen zu eröffnen. 

Kein Kind darf zurückgelassen werden.“ Mit einer gemeinsamen Anstrengung von Bund und Ländern 

könne noch mehr erreicht werden, um die sozialen Ungleichheiten und Lernrückstände der benachtei-

ligten Schüler zu reduzieren. Das Projekt soll auf eine Laufzeit von insgesamt zehn Jahren ausgelegt 

sein und mit der bereitgestellten Anschubfinanzierung spätestens im Herbst 2019 starten. Nach dem 

Auftakt 2019 soll der Bund für die Erprobungsphase zunächst jährlich 5 Millionen Euro zur Verfügung 

stellen. Die Summe soll später auf 7,5 Millionen Euro jährlich steigen. Auch Berufsschulen und Ober-

stufenzentren sollen eingebunden sein. Insgesamt werden mit dem Vorhaben in gemeinsamer Finan-

zierung mit den Bundesländern mindestens 125 Millionen Euro für mehr Chancengleichheit zusätzlich 

zur Verfügung gestellt. Nach fünf Jahren soll es eine Zwischenbewertung durch Wissenschaftler geben 

– wenn nötig werden Maßnahmen dann angepasst. 

 

INNENPOLITIK  

Sichere Herkunftsstaaten 
In zweiter und dritter Lesung hat der Bundestag am Freitag, 18.01.19, den Gesetzentwurf des Bundes-

innenministeriums zur Einstufung der Länder Georgien, Algerien, Marokko und Tunesien als sichere 

Herkunftsstaaten beschlossen (Drs. 19/5314). Die Einstufung erleichtert es, Schutzbedürftige im Asyl-

verfahren schneller zu identifizieren. Gleichzeitig kann die Verfahrensdauer und Rückführung im Fall 

einer Ablehnung beschleunigt werden, wenn die Chancen auf eine Anerkennung auf Asyl für die Be-

troffenen gering sind. Das Recht einer individuellen Prüfung auf Asyl bleibt davon selbstverständlich 

unberührt. 

 

Der vorliegende Gesetzentwurf sieht eine Umkehr der Darlegungs- und Beweislast im Verfahren vor, 

kürzere Ausreise- und Klagefristen, einen verkürzten gerichtlichen Instanzenzug (Hinaufklagen) und die 

Pflicht, bis Ende des Verfahrens in der Erstaufnahmeeinrichtung zu wohnen. Besonders verletzliche 

Flüchtlinge (beispielsweise Folteropfer, Opfer von Menschenhandel, unbegleitete Minderjährige) be-

kommen grundsätzlichen Zugang zu einer speziellen Rechtsberatung. Um die Bedeutung der Rechts-

beratung für diesen Personenkreis hervorzuheben, wird sie ausdrücklich im Gesetzestext verankert. 
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